
Geschäftsordnung goTK

§38
Jeder Abgeordnete hat das Recht, seine Abstimmung kurz 

schriftlich zu begründen. Diese Begründung ist in den Sitzungs
bericht aufzunehmen. Ihre Verlesung kann nicht verlangt werden.

VI.
W a h l p r ü f u n g

§ 39
(1) Wird die Gültigkeit der Wahl oder das Recht der Mitglied

schaft eines Abgeordneten angezweifelt, so prüft der Wahlprü
fungsausschuß der Volkskammer die Gültigkeit der Wahl oder, 
das Recht der Mitgliedschaft.

(2) Solange nicht die Ungültigkeit seiner Wahl oder der Ver
lust des Rechtes der Mitgliedschaft ausgesprochen ist, hat der Ab
geordnete alle verfassungsmäßigen Rechte.

(3) Beim Ausscheiden von Mitgliedern aus der Volkskammer 
wird entsprechend § 49 des Wahlgesetzes vom 24. September 
1958 verfahren.

VII.
A r c h i v  d e r  V o l k s k a m m e r  

§ 4 0
(1) Die Abgeordneten und die Mitglieder des Ministerrates 

oder deren Bevollmächtigte können die Akten des Archivs ein- 
sehen.

(2) Die Einsichtnahme durch dritte Personen in die Akten des 
Archivs sowie die Veröffentlichung von Akten durch Abgeordnete 
oder dritte Personen kann nur vom Präsidium gestattet werden.

VIII.

I n k r a f t t r e t e n  d e r  G e s c h ä f t s o r d n u n g  
§ 41

Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlußfassung der 
Volkskammer in Kraft.
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